
 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Grevenbroich vom 04.11.2014 über das 
Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass (Fn 1) 

 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (La-
denöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30.04.2013 (GV. NRW. S. 208) und §§ 27 ff des Gesetzes über Aufbau 
und Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz – (OBG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NW S. 528), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
08.12.2009 (GV. NRW. S. 765) wird von der Stadt Grevenbroich als örtliche Ordnungsbe-
hörde durch Beschluss des Rates vom  30.10.2014 verordnet:  
 

 
§ 1  

 
(1) Im Stadtteil Wevelinghoven dürfen aus Anlass des Maimarktes Verkaufsstellen am drit-
ten Sonntag im Mai in der Zeit von 12.00 bis 17.00 Uhr offengehalten werden. Fällt Pfingsten 
auf den dritten Sonntag im Mai, so findet der Maimarkt am vierten Sonntag im Mai statt. 

 
(2) In der Innenstadt dürfen Verkaufsstellen zu nachstehenden Anlässen jeweils in der Zeit 
von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein: 
Grevenbroicher City Frühling am letzten Wochenende im April. Bei Terminüberscheidun-
gen mit Feiertagen oder anderen Anlässen erfolgt eine Einzelfallentscheidung. 
Grevenbroicher City Herbst am ersten Wochenende im Oktober. Bei Terminüberscheidun-
gen mit Feiertagen oder anderen Anlässen erfolgt eine Einzelfallentscheidung. 
Grevenbroicher Adventszauber am zweiten Adventswochenende. Bei Terminüberschei-
dungen erfolgt eine Einzelfallentscheidung. 

 
 

§ 2  
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstel-
len außerhalb des dort genannten Zeitraums bzw. außerhalb des festgelegten Gebietes für 
den geschäftlichen Verkehr mit den Kunden offen hält. Die Ordnungswidrigkeit kann § 13 
Abs. 1 Nr. 2 LÖG NRW mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden. 
 
 
                                                                     § 3 

 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach Ihrer Verkündung in Kraft. Die Geltungsdauer dieser 
Verordnung endet mit Ablauf des 28.02.2034. Die Ordnungsbehördliche Verordnung der 
Stadt Grevenbroich über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass vom 
11.05.1989 ist kraft Gesetzes erloschen. 
 
Fn 1 in Kraft getreten am 19.11.2014 

 
 
 
 

 


